
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verordnung  
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See vom 
29.10.2015,  Zahl: 920/1-2015, mit welcher  
 
 

Ortstaxen 
 
 
ausgeschrieben werden 
 

 

Gemäß §§ 1 ff des Orts- und Nächtigungstaxengesetzes 1970 - K-ONTG, LGBl. Nr. 
144/1970, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 6/2012, wird verordnet: 
 
 

§ 1 

Ausschreibung 

 

Die Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See erhebt für den Aufenthalt in ihrer 
Gemeinde Ortstaxen.   
 

§ 2 

Abgabenschuldner 

 

(1) Zur Entrichtung der Abgabe sind alle Personen verpflichtet, die im 
Gemeindegebiet, ohne dort einen Wohnsitz zu haben, in Beherbergungsbetrieben 
im Sinne des § 1 Abs. 3 Meldegesetz 1991 oder in Privatunterkünften nächtigen. Zur 
Entrichtung der Abgabe in Form eines jährlichen Pauschales sind alle Eigentümer 
von Ferienwohnungen (Abs. 5) und Mieter von Stellflächen dauernd abgestellter 
Wohnwägen (Abs. 4) verpflichtet, unabhängig davon, ob der Eigentümer im 
Gemeindegebiet einen Hauptwohnsitz hat. Diese Verpflichtung gilt sinngemäß für 
juristische Personen und eingetragene Personengesellschaften, die Eigentümer von 
Ferienwohnungen oder Mieter von Stellflächen sind. 
 
(2) Sofern die Abgabe nicht in Form eines jährlichen Pauschales zu entrichten ist, 
endet die Abgabepflicht nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von drei Monaten. 
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(3) Von der Abgabepflicht - ausgenommen die pauschalierte Ortstaxe - sind befreit: 
1. Personen, die im Rahmen der Unterkunftsnahme einer Reisegruppe mit 

insgesamt mindestens acht Teilnehmern unentgeltlich nächtigen; 
2. Personen, die ausschließlich zum Zwecke der Ausübung ihrer beruflichen 

Tätigkeit mehr als zwei Mal aufeinanderfolgend nächtigen; 
3. Pfleglinge in Krankenanstalten (Heil- oder Pflegeanstalten) im Sinne der 

Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999, LGBl. Nr. 26; 
4. Jugendliche bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem sie das 17. Lebensjahr 

vollenden; 
5. Personen, die in alpinen Schutzhütten nächtigen; 
6. Personen, die ihre im Gemeindegebiet einen Hauptwohnsitz habenden 

Ehegatten, Eltern, Kinder, Geschwister oder im gleichen Grad verschwägerten 
Personen besuchen und bei ihnen nächtigen; dies gilt für eingetragene Partner 
sinngemäß; 

7. Personen, die ausschließlich aus Anlass der Absolvierung einer Lehre im Sinne 
der gesetzlichen Vorschriften über die Berufsausbildung, des Schulbesuches, 
des Studiums an Fachschulen, Universitäten, Pädagogischen Akademien oder 
Konservatorien, der Teilnahme an Schul- und schulbezogenen Veranstaltungen 
sowie der Teilnahme an Übungen oder Einsätzen des Bundesheeres im 
Gemeindegebiet nächtigen; 

8. Menschen mit Behinderung, bei denen der Grad der Behinderung mindestens 
50 Prozent beträgt, sowie eine Begleitperson. 

 
 
(4) Dauernd auf Stellflächen abgestellte Wohnwägen sind Wohnwägen, 
Wohnmobile, Campingbusse, Mobilheime und dergleichen, die länger als sechs 
Wochen durchgehend auf bewilligungspflichtigen Anlagen nach dem Kärntner 
Campingplatzgesetz (K-CPG) abgestellt werden. Als Abstellzeit gilt dabei nur jener 
Zeitraum, der in die gemäß der Platzordnung (§ 13 K-CPG) festgelegten 
Betriebszeiten des Campingplatzes fällt. 
 
(5) Eine Ferienwohnung ist eine Wohnung oder eine sonstige Unterkunft in 
Gebäuden oder baulichen Anlagen, die nicht der Deckung eines Wohnbedarfes im 
Mittelpunkt der Lebensbeziehungen, sondern überwiegend während der Freizeit, 
des Wochenendes, des Urlaubes, der Ferien, saisonal oder auch nur zeitweise als 
Wohnstätte (Zweitwohnsitz) dient. 
 
(6) Ferienwohnungen im Sinne des Abs. 5 sind insbesondere nicht: 
1. Wohnungen und Unterkünfte im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebes, die für land- und forstwirtschaftliche Betriebszwecke, wie etwa für die 
Bewirtschaftung von Almen, erforderlich sind; 

2. für den Jagdbetrieb erforderliche Jagdhütten (§ 63 des Kärntner Jagdgesetzes 
2000, LGBl. Nr. 21/2000); 

3. für die Berufsausbildung und Berufsausübung erforderliche Zweitwohnungen; 
4. Wohnungen, die, wenn auch nur zeitweise, zur Unterbringung von 

Dienstnehmern erforderlich sind. 
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§ 3 

Ausmaß 

 

(1) Die Ortstaxe beträgt je abgabepflichtiger Person und Nächtigung nach § 2 Abs.1 
im Gebietsteil (Zone) während der Jahreszeit   
 

a) Hauptsaison 
   Seezone und Ortszone                                                                      1,70 Euro 
   Plateauzone                                                                                       1,49 Euro 
   Lieserhofer Zone                                                                                1,34 Euro 
 

b) Übrige Zeit                                                                                            
   Seezone und Ortszone                                                                      1,19 Euro 
   Plateauzone                                                                                       1,19 Euro 
   Lieserhofer Zone                                                                                1,19 Euro 
 

 (2) Bei der Festsetzung ist auf den Aufwand für die örtliche 
Fremdenverkehrsförderung und auf die Beschaffenheit der Einrichtungen für den 
Fremdenverkehr Bedacht zu nehmen. 

 

(3) Die Ortstaxe kann nach der Jahreszeit und nach Gebietsteilen der Gemeinde 
abgestuft werden. 
 

(4) Die Höhe der von den Eigentümern von Ferienwohnungen zu entrichtenden 
pauschalierten Ortstaxe ergibt sich aus der Vervielfachung der im Gemeindegebiet 
jeweils im Jahresdurchschnitt zu entrichtenden Abgabe nach Abs. 1 mit einer 
durchschnittlichen Nächtigungszahl; diese beträgt bei einer Wohnnutzfläche der 
Ferienwohnung 

 

  bis zu 60 m
2
 ................................................... 100 

  von mehr als 60 bis 100 m
2
 ........................... 150 

  von mehr als 100 m
2
 ...................................... 200 

 

Wurde die Abgabe abgestuft, so gilt für die Ermittlung des Pauschales der 
Jahresdurchschnitt der für den betreffenden Gebietsteil festgesetzten Abgabe. Die 
Verpflichtung des Eigentümers der Ferienwohnung zur Einhebung der nicht 
pauschalierten Ortstaxe wird durch die Verpflichtung zur Entrichtung des 
Pauschales nicht berührt. 
 

(5) Die Höhe der von Mietern von Stellflächen dauernd abgestellter Wohnwägen zu 
entrichtenden pauschalierten Ortstaxe ergibt sich aus der Vervielfachung der im 
Gemeindegebiet jeweils im Jahresdurchschnitt zu entrichtenden Abgabe nach 
Abs. 1 mit einer   
     durchschnittlichen Nächtigungszahl von ......... 40.  
 

(6) Von der sich nach Abs. 4 bzw. Abs. 5 ergebenden Höhe der pauschalierten 
Ortstaxe ist die Summe der jeweils bis Ende Oktober vor ihrer Fälligkeit je Person 
und Nächtigung in dieser Ferienwohnung an die Gemeindekasse abgeführten 
Abgabe abzuziehen, und zwar höchstens bis zum Gesamtausmaß der 
pauschalierten Abgabe. Eine in den Monaten November und Dezember je Person 
und Nächtigung abgeführte Abgabe ist im darauf folgenden Kalenderjahr 
anzurechnen. 
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§ 4 

Abstufungen 

 
1. Die Kurtaxen werden nach den Jahreszeiten (Saisonen) und nach Gebietsteilen 

(Zonen) der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See abgestuft. Die 
Jahreszeiten (Saisonen) dauern: 

                                                           
 Hauptsaison ………………..  vom 01.05.  bis  31.10. jeden Jahres 
 übrige Zeit …………………..  vom 01.11.  bis  31.12. und 
                             vom 01.01.  bis  30.04. jeden Jahres 
 
2. Das Gemeindegebiet Seeboden wird in folgende Gebietsteile (Zonen) gegliedert: 
 

1 - Seezone 
 

Betriebe, die direkt am Millstätter See liegen oder einen direkten Zugang zum 
Millstätter See haben, ohne einen fremden Grund überqueren zu müssen. 
Öffentliche Flächen, wie Straßen usw., werden dabei nicht als fremder Grund 
betrachtet.  
 

Straßen:  
Bäderweg, Bootsweg, Flurweg, Golfweg, Hauptstraße, Meixnerhofweg, Seeallee, 
Seeblickweg, Seehofstraße, Seepromenade, Seespitz, Seestraße, Solarweg, 
Steiner Straße, Süduferweg, Wirlsdorfer Straße.  
 

2 - Ortszone 
Betriebe in der Großortschaft Seeboden, die nicht zur Seezone gehören. 
 

Straßen: 
Alte Straße, Ahornweg, Am Ertlfeld, Am Kirchbichl, Am Korbfeld, Am Mühlbach, Am 
Oberrain, Am Rain, Am Waldrand, Amselweg, An der Sandleiten, Angerweg, 
Arnikaweg, Auf der Ertlhöhe, Auf der Raun, Bäderweg, Birkenweg, Bootsweg, 
Dahlienweg, Dobrastraße, Dullhöhe, Dullhöhenweg, Eichenweg, Eschenweg, 
Fichtenweg, Finkenweg, Fischerweg, Flurweg, Flußweg, Föhrenweg, Gmeineckweg, 
Goldeckweg, Golfweg, Gritschacher Straße, Hauptstraße, Hubertusweg, Im Reich, 
Im Schwalbengrund, Im Winkl, Kochstraße, Kornblumenweg, Lärchenweg, 
Leitenweg, Lexhöhe, Lieseregger Straße - bis Haus Nr. 80, Lilienweg, Lindenweg, 
Margaritenweg, Meixnerhofweg, Mirnockweg, Mitterweg, Nelkenstraße, 
Oberbachweg, Poststeig, Römerweg, Salzkofelweg, Schluchtweg, Schulallee, 
Schulweg, Seeallee, Seeblickweg, Seehofstraße, Seepromenade, Seespitz, 
Seestraße, Sonnleitenweg, Steinerstraße, Süduferweg, Tangerner Straße, 
Techendorfer Straße, Trefflinger Straße, Unterhauser Weg, Wiesenweg, Wirlsdorfer 

Straße, Zechnerweg, Zirbenweg. 
 

3 - Plateauzone 
 

Betriebe in den Ortschaften: 
Am Tschiernock, Kolm, Kötzing, Kras, Lieseregg, Muskanitzen, Pirk, St. Wolfgang, 
Schloßau, Liedweg, Tangern, Trasischk, Treffling, Unterhaus 
 

Straßen:  
Lieseregger Straße - ab Haus Nr. 80 
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4 - Lieserhofer Zone 
 

Betriebe in den Ortschaften: 
Lieserbrücke-Ost, Lieserbrücke-West, Lieserhofen, Litzldorf, Lurnbichl, Karlsdorf, 
Raufen. 
 

Straßen: 
Am Kirchforst, Am Lurnbichl, Am Pfarrfeld, Bachlweg, Birkenstraße, Danhoferweg, 
Ebnerwiese, Eckweg, Eichenweg, Gartenstraße, Grudweg, Hangweg, Haselweg, 
Heiserholtweg, Katschbergstraße, Kranewetter Weg, Lassnigweg, Lieserhofer 
Straße, Litzldorfer Weg, Loibenigweg, Lurnfelder Straße, Mitterweg, Nelkenweg, 
Prettenweg, Römerstraße, Rosenweg, Rudnigstraße, Ruppnigweg, 
Schöngassenweg, Seebacher Straße, Seeblickstraße, Seutterweg, Tulpenweg, 
Waldhofweg, Weidenweg, Wiednigweg, Wiesenweg. 

 

§ 5 

Fälligkeit 

 

(1) Die Ortstaxe ist am letzten Aufenthaltstag fällig. 
 
(2) Die pauschalierte Abgabe für Ferienwohnungen und für Stellflächen dauernd 
abgestellter Wohnwägen ist jeweils am 1. Dezember fällig. Wird eine 
Ferienwohnung oder eine Stellfläche vor diesem Zeitpunkt aufgegeben, so ist die 
pauschalierte Abgabe mit dem Tag der Aufgabe der Ferienwohnung oder der 
Stellfläche fällig. 
 

§ 6 

Meldepflicht 

 

Der Unterkunftsgeber ist verpflichtet, der Gemeinde jede Ankunft und Abreise, die 
mit einer Nächtigung verbunden ist, innerhalb von 48 Stunden nach der Ankunft 
oder Abreise zu melden. Diese Meldeverpflichtung gilt mit der Übermittlung der 
Daten nach den melderechtlichen Bestimmungen als erfüllt. 

 

§ 7 

Entrichtung 

(1)  Der Unterkunftsgeber ist verpflichtet, die Ortstaxe vom Abgabenschuldner 
einzuheben. 
 
(2)  Der Unterkunftsgeber hat über die Ortstaxe der Gemeinde bis zum 15. des 
nachfolgenden Monates Rechnung zu legen und den eingehobenen Betrag an die 
Gemeindekasse abzuführen. Er haftet für die Erfüllung der Abgabepflicht. Die 
Angaben bei der Rechnungslegung stellen eine Abgabeerklärung im Sinne der 
Bundesabgabenordnung dar. 
 
(3)  Der Eigentümer einer Ferienwohnung hat die jeweils am 1. Dezember fällige 
Abgabenschuld bis zum 15. Dezember, im Falle der vorzeitigen Aufgabe einer 
Ferienwohnung jedoch spätestens zum 15. des diesem Zeitpunkt folgenden 
Monates an die Gemeindekasse abzuführen. Bei einem Wechsel in der Person des 
Eigentümers der Ferienwohnung teilt sich die Verpflichtung zur Leistung des 
Pauschalbetrages auf die einzelnen Monate so auf, dass für jeden Monat ein 
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Zwölftel des Gesamtbetrages zu entrichten ist, wobei der Monat, in dem die 
Übergabe erfolgt, dem früheren Eigentümer völlig anzurechnen ist. Dies gilt bei neu 
errichteten Ferienwohnungen sinngemäß. 
 
(4) Der Campingplatzbetreiber ist verpflichtet, die pauschalierte Abgabe vom Mieter 
der Stellfläche einzuheben und bis spätestens 15. Dezember, bei vorzeitiger 
Aufgabe des Stellplatzes jedoch bis zum 15. das dieser folgenden Monats, an die 
Gemeinde abzuführen. 
 
(5) Ergibt sich die Höhe der pauschalierten Abgabe neben § 3 Abs. 4 und 5 auch 
nach Abs. 5 und Abs. 6, so hat der Eigentümer der Ferienwohnung oder der 
Betreiber des Campingplatzes dies  der Abgabenbehörde spätestens bis zu dem in 
Abs. 3 oder 4 für die Einzahlung festgelegten Tag unter Angabe der Höhe der 
abgezogenen Beträge und des jeweiligen Tages ihrer Einzahlung an die 
Gemeindekasse mitzuteilen. 
 

§ 8 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt mit 01.05.2016 in Kraft. 
 
(2) Mit diesem Zeitpunkt tritt die Verordnung des Gemeinderates der 
Marktgemeinde Seeboden vom 28.03.2012, Zahl 920-1/2012, außer Kraft. 
 
 
 

Der Bürgermeister 
 
 
 

Wolfgang Klinar 
 
 
 
Angeschlagen am:  30.10.2015 
Abgenommen am:  13.11.2015 



Verordnung 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See vom 27. April 
2023, Zahl: 920-1/2023, mit welcher die Ortstaxe ausgeschrieben wird 
(Ortstaxenverordnung)

Gemäß § 13 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. Nr. 
66/1998, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 104/2022, sowie §§ 1 ff des 
Orts- und Nächtigungstaxengesetzes 1970 - K-ONTG, LGBl. Nr. 144/1970, zuletzt in 
der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 71/2018, wird verordnet:

§ 1
Ausschreibung

Die Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See erhebt für den Aufenthalt in ihrer 
Gemeinde eine Ortstaxe.

§ 2
Ausmaß

Die Ortstaxe beträgt je abgabepflichtiger Person und Nächtigung

(1) vom 1. Mai bis 31. Oktober jeden Jahres: 2,00 Euro
(2) vom 1. Jänner bis 30. April und 

vom 1. November bis 31. Dezember jeden Jahres: 1,19 Euro

§ 3
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2023 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der 
Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See vom 29. Oktober 2015, Zahl 920-
1/2015, mit welcher Ortstaxen ausgeschrieben werden, außer Kraft.

Der Bürgermeister

Thomas Schäfauer
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